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850 §Ä*jb. ftitoetg. („SWetflttbiatt")

©ezüglicf) bei Semotierenl im Tonern ber ©ebäube
ein paar ©Borte.

©Benn SJJobitien nicht rafcE) urtb in gutem $uftanbe
gerettet werben tonnen, fo tut bie geuerwehr am beften,
erftere bem @<hicffate ju überlaffen; benn wal ift bem
©efit)er mit aul ben gugen gegangenen ©tüt)ten, ©chränfen,
Sifdjen ufro. geholfen Sieber nichts, all fotchel ©rempel!
©ine gefdjulte ©Jannfchaft wirb 5. ©. nicht ©etttaben
unb Ääften, bie ftcï) nicht feinet! auleinanber nehmen
taffen, mit 93eil^ieben behäbigen, fonbern bebädftig in
bie einzelnen Seite gerlegen unb in Sicherheit bringen,
gft ©efagtel ju tun mit großem Qeitoertufte oerbunben,
bann fudjt ber gefcfyutte ©Behrmann frdE) mit etwal anbe»

rem ju betätigen.
• Sal Jïommanbo ber geuerweljr f)at beltjatb bie

Steigermannfchaft mit ber Sentolierung gehörig nertraut
Zu machen unb ihr befonberl bal „roie" unb „mann"
fie ju bemolieren fjat, beigubringen. ©efdjieht nact) biefen
groei ©ichiungen bie ©elehrung ber ©Jannfdjaft, bann
finît bie .Qatjl ber unnötigen unb unrichtigen Sento»
iierungen auf ein ©Jinimum herab, unb manche Unfätte
werben nid)t oortommen.

(©ad) ©ebtjarb SJJefjmer in ber
„Seutfchen geuermehr=3eitung")

fjotjpretfe im Danton Sdjttnjj. ©ei ber ©erfteige»
rung einer partie £)otz im ©utereggwalb bei Altenborf
würbe fetbel bem ijerrn gofef ©d)uter, ^otjtjanblung
in ©infiebeln um gr. 21.90 per nr' zugeflogen.

.£>otjprelfein ©raubünben. Sie ©emeinbe tlnteroaj
oertaufte zum ^3rei§ oon gr. 20 per m® aul ben ©Bätbern
©ürgütfchfopf, ©ärentjag unb ©Balbelta ©au* unb Sag»
tjolg — gidften, Sannen, göhren unb Särgen — 1. unb
2. klaffe : 427 ©tüct mit 160 m® unb p gr. 22 aul
©ärenwälbti ©au» unb ©agfjotj: 86 ©tüct mit 42 m
Sal ©rentcfjolg ber ©emeinbe ©atenba§, 173 ni•'

gichten unb Röhren aul gltawalb galt gr. 9 per ml

Umcbkd««.
gut Die ©cfjönljeit ber ©chmeijerftäbte. Sie ßom»

miffion bei fctiweijerifctjen Stäbteoerbanbel fcf)lägt für
bie ©erl)anbtungen bei ©täbtetagel in ©tarul eine An*
gatyt Stjefen oor betreffenb SRafjnafjmen jum ©dpt) unb

zur gövberung ber ©c^önfjext ber ©täbte. Sie Sfjefen
lauten :

1. ©eftet)enbe Quartiere, ©trafen, ißtähe unb ©au»
bentmäter oon gefd)i<htticher ober tünfiterifetjer ©ebeutung
finb in ihrem ©eftanbe mögtichft p erhatten unb oor
©erunftattung p fcfjützen. @1 folttc biel gefdfehen burch
Gerwerbung heroorragenber ©auwerfe, oor altem aber
buret) Aufstellung befonberer ©auorbnungen, bie über bie
©röfe unb ©eftatt oon ©eu» unb Umbauten ©orfçhriften
enthalten unb alte weiteren ©orfehrungen gegen eine ©e=

einträdftigung bei Straffen» ober ©tahbitbel ober eine

©eeinträdhtigung ber ©ßirfung bei ©aubenfmatel treffen.
2. |)eruorragenbe AuSfid)t3punfte, ©aturbenfmäter,

©arten» unb ©Sarfantagen finb ebenfalls bnrcl) befonbere
©egetung ber ©ebauung ihrer Umgebung, erforbertichen»
fattl buret) ©auoerbote ju .fetjütjen unb jit erhatten.

3. ©îit atten ©littein ift barnach p trachten, baff bie

©intönigteit unb ©üdjternheit oon Quartieren unb ein»

getnert ©auten, bie in ben legten Jahrzehnten faft in atten
Stäbten p Sage getreten ift, für bie Jufunft 51t oerhüten.

Jtt biefent Jwecfe finb rechtzeitig allgemeine ©ebau»

unglptäne, ©auorbnungen p ertaffen, welche fchöne Ißtatj»
unb ©trafenbilber ermöglichen unb genügenb ©rünftäct)en
oorfehen.

4. Sa burch ^ie ©auorbnungen nicht atte ©ingetheiten
ber ©auweife reglementiert werben fotten, fann nur eine

atigemeine ©rmäct)tigung ber ©etprben zur ttnterfagung
jeber ©aute, welche unfdfön ift ober bem ©haratter ihrer
Umgebung nicht angepaßt ift, genügenben Sdph gegen
bie ©eçrunftaltung ber ©täbte gewähren, ©egen bie ©er»

Weigerung einer baupotigeiticfjen ©aubewittigung aul äftfje»

tifc^en ©rünben fott bie ©erufung an eine Sachoerftän»
bigenfommiffion offen flehen.

5. Sie ©etjörben fottten ©auberatunglftetten fdjaffeti,
welche unentgeltlich ©auprojette äfttjetifch begutachten unb

©erbefferungloorfchtäge aularbeiten.
6. Sie Anbringung oon ©eftamefchitbern, ©chautäften,

Auffdjriften, Sichtrettamen ufw., wet^e bal Qrtl», ©tra»

fett» ober ißtahbitb oerunftatten, ober in feiner ©eteuch»

tung beeinträchtigen, finb p oerbieten.
7. ©in ©echt auf häfstictjel ©auen unb bie bamit

oerbunbene @ct)äbigung ber nachbarlichen unb ber öffent»

tidt)en gntereffen tann nicht anertannt werben. Sie ©er»

Weigerung ber ©ewiüigung oon ©auten aul äfthetifetjen
©rünben fott baher feine ©ntfctpbigunglpfticht bel ©taatel
ober ber ©emeinbe begrünben. ©ine ©ntfcljäbigung fott

nur ba, wo bie aul äfthetifct)en ©rünben geforderte É5»

änberung bei ißrojefte! mit unoerhältnilmäfig h"hro
Opfern oerbunben ift, für bie über bal übliche S©af h'"'
aulgetjenbe ©efchränfung gewährt werben.

8. Surd) bie ©efe^e fotten ben ©emeinbebehörben
biejenigen ©efugniffe eingeräumt unb Pflichten überbun»

ben werben, welche bie Surchfüt)rung ber oorftehenben
©runbfähe fiebern.

Sie wertootten ©igenfdjttften Deè ©ßotframmetafte§,
bie auf ber tarifer SBettaulftettung 1900 in Srehftahten
jum erftenmal in umfaffenbem 9)lafe gezeigt würben, be»

ftehen neben feinem auferorbenttich grofen ©ewicht, ber

grofen ©äurefeftigfeit unb ^»ärte unb oor altem barin,

baff 3Bolfram unter atten SRetatten ben hbd)ften ©chmetj»

punft befiht. Siefer bebeutfame ©orzug ift befannitid)
in ben ©Botframfabentampen tedpifch unb wirtfdt)afttih
aulgenüht. gn feiner recht beachtenlwerten Arbeit ,,©5otf»

ram" (©erlag ©Bilhetm ânapp, fpalle) weift Sr. Çeinricf)

Seifer mit ©echt barauf hm» ba^ biefel fetten begabte

©Jetait nicht nur burch feine mechanifd)»chemif<hen Quati*

täten eine befonbere ©tette einnehme, ba^ ihm oietmetjr

aud) weiter ber fehr fdhähenlwerte ©orteil reichlich^
©orfomntenl unb belhatb retatioer ©ittigfeit eigne. Au§

biefem tlmftanb fann mit ©eftimmtheit barauf gefchlofff
werben, bah eine gnbuftriatifierung bei SBotframl in

no^ weitgehenberer Sßeife all bilher in ßutunft erfolgen

wirb. Unb fo ift el benn wertoott, in bem Seiferfctjen

©uch über bal ©orfommen bei SRetattl einige AuffchWff«

ZU erhalten. Siefe werben noch eiu'uat im befonbeten

pfammengeftettt in einem Auffatj belfetben ©erfaffer?
in einer ber letzten ©Ummern ber „®hemifer=3eitung"'

Ser Abbau bei ©Jetattl in Auftratien, unb zmar auf

bent gefttanb wie auf ©eit»©eelanb, hat fid) wefenttich

gefteigert nach t>er ©rfinbung ber ©Botframlampe. ©nß

erfannte matt, baff über ganz Auftratien h'" SBotfram

in abbauwürdigen ©Jengen oorhanben ift. Queenltant'

lieferte 1904 atiein 1525 Sonnen, eine ißrobuftion, bie

aUerbiitg! nicht auf biefer |whe gehatten werben tonnte,

ba bie ©tühbirneninbuftrie eben oerhättnilmähig uur feflf

wenig 9©etatt braudjt. Sr. Seifer gibt an, bah
einem kg ©Botfram etwa 50,000 bil 60,000 ©lühfäbw
(theoretifche ©erechnung) hergeftettt werben tonnen. ®ann

ift nad) Auftratien ©orbamerita zu nennen mit einer

großen gunbftätte in ©otorabo, ferner mit Sager w

Arizona, in Dft=©eoaba, bann aber audi in Kalifornien

35V schwetz. Hs«dw.-ZeiM«g („Meisierdlatt")

Bezüglich des Demolierens im Innern der Gebäude
ein paar Worte.

Wenn Mobilien nicht rasch und in gutem Zustande
gerettet werden können, so tut die Feuermehr am besten,
erstere dem Schicksale zu überlassen; denn was ist dem
Besitzer mit aus den Fugen gegangenen Stühlen, Schränken,
Tischen usw. geholfen? Lieber nichts, als solches Grempel!
Eine geschulte Mannschaft wird z. B. nicht Bettladen
und Kästen, die sich nicht schnell auseinander nehmen
lassen, mit Beilhieben beschädigen, sondern bedächtig in
die einzelnen Teile zerlegen und in Sicherheit bringen.
Ist Gesagtes zu tun mit großem Zeitverluste verbunden,
dann sucht der geschulte Wehrmann sich mit etwas ande-
rem zu betätigen.

' Das Kommando der Feuerwehr hat deshalb die
Steigermannschaft mit der Demolierung gehörig vertraut
zu machen und ihr besonders das „wie" und „wann"
sie zu demolieren hat, beizubringen. Geschieht nach diesen
zwei Richtungen die Belehrung der Mannschaft, dann
sinkt die Zahl der unnötigen und unrichtigen Demo-
lierungen auf ein Minimum herab, und manche Unfälle
werden nicht vorkommen.

(Nach Gebhard Meßmer in der
„Deutschen Feuerwehr-Zeitung")

Holz-Marktberichte.
Holzpreise im Kanton Schwyz. Bei der Versteige-

rung einer Partie Holz im Gutereggwald bei Altendorf
wurde selbes dem Herrn Josef Schuler, Holzhandlung
in Einsiedeln um Fr. 21.90 per zugeschlagen.

Holzpreise in Graubiinden. Die Gemeinde Untervaz
verkaufte zum Preis von Fr. 20 per m" aus den Wäldern
Gürgütschkopf, Bärenhag und Walbella Bau- und Sag-
holz — Fichten, Tannen, Föhren und Lärchen — 1. und
2. Klasse: 427 Stück mit 160 und zu Fr. 22 aus
Bärenwäldli Bau- und Sagholz: 86 Stück mit 42 m
Das Brennholz der Gemeinde Valendas, 173
Fichten und Föhren aus Jslawald galt Fr. 9 per nQ

vmckieOeim.
Für die Schönheit der Schweizerstädte. Die Kom-

mission des schweizerischen Städteverbandes schlägt für
die Verhandlungen des Siädtetages in Glarus eine An-
zahl Thesen vor betreffend Maßnahmen zum Schutz und

zur Förderung der Schönheit der Städte. Die Thesen
lallten:

1. Bestehende Quartiere, Straßen, Plätze und Bau-
denkmäler von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
sind in ihrem Bestände möglichst zu erhalten und vor
Verunstaltung zu schützen. Es sollte dies geschehen durch
Erwerbung hervorragender Bauwerke, vor allem aber
durch Aufstellung besonderer Bauordnungen, die über die

Größe und Gestalt von Neu- und Umbauten Vorschriften
enthalten und alle weiteren Vorkehrungen gegen eine Be-
einträchtigung des Straßen- oder Platzbildes oder eine

Beeinträchtigung der Wirkung des Baudenkmales treffen.
2. Hervorragende Aussichtspunkte, Naturdenkmäler,

Garten- und Parkanlagen sind ebenfalls durch besondere
Regelung der Bebauung ihrer Umgebung, erforderlichen-
falls durch Bauverbote zu schützen und zu erhalten.

3. Mit allen Mitteln ist darnach zu trachten, daß die

Eintönigkeit und Nüchternheit von Quartieren und ein-
zelnen Bauten, die in den letzten Jahrzehnten fast in allen
Städten zu Tage getreten ist, für die Zukunft zu verhüten.

Zu diesem Zwecke sind rechtzeitig allgemeine Bebau-

ungspläne, Bauordnungen zu erlassen, welche schöne Platz-
und Straßenbilder ermöglichen und genügend Grünflächen
vorsehen.

4. Da durch die Bauordnungen nicht alle Einzelheiten
der Bauweise reglementiert werden sollen, kann nur eine

allgemeine Ermächtigung der Behörden zur Untersagung
jeder Baute, welche unschön ist oder dem Charakter ihrer
Umgebung nicht angepaßt ist, genügenden Schutz gegen
die Verunstaltung der Städte gewähren. Gegen die Ver-

Weigerung einer baupolizeilichen Baubewilligung aus ästhe-

tischen Gründen soll die Berufung an eine Sachverstän-
digenkommission offen stehen.

5. Die Behörden sollten Bauberatungsstellen schaffen,

welche unentgeltlich Bauprojekte ästhetisch begutachten und

Verbesserungsvorschläge ausarbeiten.
6. Die Anbringung von Reklameschildern, Schaukästen,

Aufschriften, Lichtreklamen usw., welche das Orts-, Stra-
ßen- oder Platzbild verunstalten, oder in seiner Beleuch-

tung beeinträchtigen, sind zu verbieten.
7. Ein Recht auf häßliches Bauen und die damit

verbundene Schädigung der nachbarlichen und der öffent-
lichen Interessen kann nicht anerkannt werden. Die Ver-

Weigerung der Bewilligung von Bauten aus ästhetischen
Gründen soll daher keine Entschädigungspflicht des Staates
oder der Gemeinde begründen. Eine Entschädigung soll

nur da, wo die aus ästhetischen Gründen geforderte Ab-

änderung des Projektes mit unverhältnismäßig hohen

Opfern verbunden ist, für die über das übliche Maß hin-

ausgehende Beschränkung gewährt werden.
8. Durch die Gesetze sollen den Gemeindebehörden

diejenigen Befugnisse eingeräumt und Pflichten überbun-
den werden, welche die Durchführung der vorstehenden
Grundsätze sichern.

Die wertvollen Eigenschaften des Wolframmetalles,
die auf der Pariser Weltausstellung 1900 in Drehstahlen

zum erstenmal in umfassendem Maße gezeigt wurden, be-

stehen neben seinem außerordentlich großen Gewicht, der

großen Säurefestigkeit und Härte und vor allem darin,

daß Wolfram unter allen Metallen den höchsten Schmelz-

punkt besitzt. Dieser bedeutsame Vorzug ist bekanntlich

in den Wolframfadenlampen technisch und wirtschaftlich
ausgenützt. In seiner recht beachtenswerten Arbeit „Wolf-
ram" (Verlag Wilhelm Knapp, Halle) weist Dr. Heinrich

Leiser mit Recht darauf hin, daß dieses selten begabte

Metall nicht nur durch seine mechanisch-chemischen Quali-

täten eine besondere Stelle einnehme, daß ihm vielmehr

auch weiter der sehr schätzenswerte Vorteil reichlichen

Vorkommens und deshalb relativer Billigkeit eigne. Aus

diesem llmstand kann mit Bestimmtheit darauf geschlossen

werden, daß eine Industrialisierung des Wolframs in

noch weitgehenderer Weise als bisher in Zukunft erfolgen

wird, lind so ist es denn wertvoll, in dem Leiserschen

Buch über das Vorkommen des Metalls einige Aufschlüsse

zu erhalten. Diese werden noch einmal im besonderen

zusammengestellt in einem Aufsatz desselben Verfassers

in einer der letzten Nummern der „Chemiker-Zeitung".
Der Abbau des Metalls in Australien, und zwar auf

dem Festland wie auf Neu-Seeland, hat sich wesentlich

gesteigert nach der Erfindung der Wolfrainlampe. Bald

erkannte man, daß über ganz Australien hin Wolfram
in abbauwürdigen Mengen vorhanden ist. Queensland

lieferte 1904 allein 1525 Tonnen, eine Produktion, die

allerdings nicht auf dieser Höhe gehalten werden konnte,

da die Glühbirnenindustrie eben verhältnismäßig nur sehs

wenig Metall braucht. Dr. Leiser gibt an, daß aus

einem KZ Wolfram etwa 50,000 bis 60,000 Glühfäden

(theoretische Berechnung) hergestellt werden können. Dann

ist nach Australien Nordamerika zu nennen mit einer

großen Fundstätte in Colorado, ferner mit Lager P
Arizona, in Ost-Nevada, dann aber auch in Kalifornien
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